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Beschluss über eine außerplanmäßige Ausgabe für die Anschaffung einer neuen
Telefonanlage

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum Gremium

11.07.2022 Verbandsgemeinderat

Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck beschließt auf seiner heutigen
Sitzung eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 9.143,41 Euro für die Anschaffung einer neuen
Telefonanlage.

Sachverhalt:
Die Telefonanlagen an den Standorten Goldbeck und Arneburg sind bereits seit dem Jahr 1996 im
Einsatz und entsprechen nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Eine Erweiterung der begrenzt
vorhandenen Nebenstellen ist nur mit erheblichen Kosten möglich. Der Austausch defekter
Komponenten erfolgt nur noch mit gebrauchter Hardware. Für die modernen IP-Anschlüsse ist der
Einsatz der alten ISDN-Anlagen nur mit zusätzlicher Hardware möglich. Dies bedeutet eine erhöhte
Störanfälligkeit der Anlagen. Die zwei alten Anlagen sollen daher durch eine moderne, virtuelle IP-
Anlage ersetzt werden.
Die Anschaffung der TK-Anlage erfolgt über die KITU. Die Vergabe der Anschaffung wurde bereits
beschlossen, der Auftrag ist an die KITU erfolgt.

Finanzierung:
Die Projektsumme beläuft sich gemäß Angebote ANK22-015 und ANK22-157 auf insgesamt
19.143,41 Euro. Im Haushalt 2021 waren für die Anschaffung einer Telefonanlage
(Investitionsnummer 1110322001) insgesamt 10.000,00 Euro eingestellt. Diese Mittel wurden in das
Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die weitere Deckung erfolgt aus dem abgeschlossenen Serverprojekt
(Investitionsnummer 1110321001) mit noch verfügbaren Mitteln in Höhe von 5.430,63 Euro. Die
Deckung der restlichen 3.712,78 Euro erfolgt aus der Allgemeinen Deckungsreserve (61201.5494000).
Hier sind noch 39.562,00 Euro verfügbar.
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